
Haushaltssatzung und Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung der Stadt Coswig(Anhalt) 

für das Haushaltsjahr 2011 
 

1. Haushaltssatzung 
Auf Grund des Zweiten Gesetzes zur Fortentwicklung des Kommunalverfassungsrechts vom 
26.05.2009 – Sechster Teil: Übergangsvorschriften zur kameralistischen 
Haushaltsführung  § 155 – in Verbindung mit § 44 Abs. 3 Nr. 4a der Gemeindeordnung des 
Landes Sachsen-Anhalt vom 05.10.1993, in der derzeit gültigen Fassung, hat der Stadtrat 
der Stadt Coswig(Anhalt) in seiner Sitzung am 09.Dezember 2010 nachfolgende 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird 
 
im Verwaltungshaushalt 
 
      in der Einnahme auf                                           11.221.5 TEUR 
 
      in der Ausgabe auf                                              16.189,2 TEUR 
 
im Vermögenshaushalt 
 
      in der Einnahme auf                                             5.550,6 TEUR 
 
      in der Ausgabe auf                                                5.550,6 TEUR 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 

Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2011 zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 
 

5.500,0 TEUR  festgesetzt. 
 

§ 5 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt 
festgesetzt: 
 

A)  Gebiet der Stadt Coswig(Anhalt) einschl.Gebiet 
der Ortschaft Zieko  
der Ortschaft Wörpen (bestehend aus den Ortsteilen Wörpen und Wahlsdorf) 
der Ortschaft Buko 
der Ortschaft Senst 
der Ortschaft Cobbelsdorf (bestehend aus den Ortsteilen Cobbelsdorf und 
Pülzig) 
der Ortschaft Thießen (bestehend aus den Ortsteilen Thießen und Luko)    
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1. Grundsteuer 

 
a) für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke 

            (Grundsteuer A)                                                                                 300 v.H. 
 

b) für sonstige Grundstücke 
           (Grundsteuer B)                                                                                  370 v.H. 
 

2. Gewerbesteuer                                                                                 350 v.H. 
 

B) Gebiet  
der Ortschaft Düben 
der Ortschaft Jeber-Bergfrieden (bestehend aus den Ortseilen Jeber-Berfrieden 
und Weiden) 
der Ortschaft Möllensdorf 
der Ortschaft Ragösen (bestehend aus den Ortsteilen Ragösen und Krakau) 
der Ortschaft Bräsen 
der Ortschaft Stackelitz 

 
1. Grundsteuer 

 
a) für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke 

            (Grundsteuer A)                                                                                  300 v.H. 
 

b) für sonstige Grundstücke 
            (Grundsteuer B)                                                                                  340 v.H. 
 

2. Gewerbesteuer                                                                                   340 v.H. 
 
 

C) Gebiet der Ortschaft Köselitz 
 

1. Grundsteuer 
 

a) für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke 
            (Grundsteuer A )                                                                                300 v.H. 
 

b) für sonstige Grundstücke 
            (Grundsteuer B )                                                                                390 v.H. 
 

2. Gewerbesteuer                                                                                  350 v.H. 
 
 

D) Gebiet der Ortschaft Serno (bestehend aus den Ortsteilen Serno, Göritz, 
Grochewitz) 

 
1. Grundsteuer 
 
a) für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke      

            (Grundsteuer A )                                                                                300 v.H. 
 

b) für sonstige Grundstücke 
            (Grundsteuer B )                                                                                 360 v.H. 
 

2. Gewerbesteuer                                                                                  350 v.H:  
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E) Gebiet der Ortschaft Hundeluft 
 

1. Grundsteuer 
 
a) für forst- und landwirtschaftlich genutzte Grundstücke              

            (Grundsteuer A )                                                                                 300 v.H 
                                      

b) für sonstige Grundstücke 
            (Grundsteuer B )                                                                                 360 v.H. 
 
 

2. Gewerbesteuer                                                                                  340 v.H. 
 
 

F) Gebiet der Ortschaft Klieken (bestehend aus den Ortsteilen Klieken und Buro) 
 

1. Grundsteuer 
 

a) für forst- und landwirtschaftlich genutzte Grundstücke 
            (Grundsteuer A )                                                                                 250 v.H. 
 

b) für sonstige Grundstücke 
            (Grundsteuer B )                                                                                 350 v.H. 
 
 

2. Gewerbesteuer                                                                                  350 v.H. 
 
 
 
Coswig(Anhalt), den    
 
 
 
Berlin 
Bürgermeisterin 
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2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung: 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 wird hiermit ortsüblich 
bekannt gemacht. 
Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. 
 
Von einer Beanstandung der Beschlüsse des Stadtrates der Stadt Coswig (Anhalt) über die 
Haushaltssatzung 2011 und das Konsolidierungskonzept hat die Kommunalaufsicht des 
Landkreises Wittenberg gemäß § 136 GO LSA vorerst abgesehen. 
 
Die Entscheidung der Kommunalaufsicht des Landkreises Wittenberg erging 
 
Am ....................unter Aktenzeichen ..................... 
 
Der Haushaltsplan 2011 liegt entsprechend § 94 (3) der Gemeindeordnung des Landes 
Sachsen-Anhalt in der Zeit 
 
 
vom ......................................... bis.................................................. 
 
zur Einsichtnahme im Rathaus der Stadt Coswig (Anhalt), Zimmer 205, während der  
Dienststunden öffentlich aus. 
 
 
 
 
Coswig(Anhalt), den ............................. 
 
 
 
Berlin 
Bürgermeisterin 


